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168. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Volkshochschule Emsdetten·Greven·Saerbeck für das Haushalts-
jahr 2025 

 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 

11.04.2019 (GV. NRW. S. 666) und des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S 621), zuletzt geändert durch Artikel 

9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) sowie des § 5 der Satzung des Zweckverbandes 

Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck hat die Zweckverbandversammlung mit Beschluss vom 

02.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der die für die Erfüllung der Aufgaben des VHS Zweck-
verbandes Emsdetten-Greven-Saerbeck erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge (inkl. außerordentliche Erträge) auf  1.748.938 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      1.789.410 EUR 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf           1.718.541 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf           1.723.455 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf    0 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      15.000 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    0 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    0 EUR 
 
festgesetzt.  

 

 

§ 2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im 
Ergebnisplan wird auf       
 

34.472 EUR 
 
und 
 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Er-
gebnisplan wird auf        
 

0 EUR 
 
festgesetzt. 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 

auf 

               100.000 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 6 

Die Verbandsumlage zur Deckung der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen wird 

gem. § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes auf  

               

           535.000 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 7 

 

-entfällt- 

 

§ 8 

Als unerheblich im Sinne des § 83 GO gelten überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 

und Auszahlungen, wenn sie den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen oder auf gesetzlicher Ver-

pflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen. 



386 
 

Die Entscheidungsbefugnis über solche unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 

und Auszahlungen wird gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO auf den Direktor der Volkshochschule übertra-

gen, soweit die Deckung im Ergebnis- bzw. Finanzplan gewährleistet ist.  

 

§ 9 

Die Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen im Finanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 

KomHVO wird festgelegt: 

für regelmäßige Beschaffungen auf   

       20.000 € 

Jahresbedarf. 

 

§ 10 

Die Aufwendungen des Ergebnisplanes sind mit Ausnahme der bilanziellen Abschreibungen gegenseitig 

deckungsfähig.  

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechendes gilt auch für Mehreinzahlungen zu-

gunsten von Mehrauszahlungen. 

 

Aufgestellt:       Festgestellt: 

Emsdetten, 07.10.2024     Emsdetten, 04.11.2024 

gez.  gez. Oliver Kellner 

_________________ _________________             

Leiter der VHS      Verbandsvorsteher 

Dr. Kai Lüken       Oliver Kellner 

  
 
 
Bekanntmachung der Haushaltsatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffent- 
lich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat als untere staat- 
liche Aufsichtsbehörde in Steinfurt mit Schreiben vom 05.12.2024 angezeigt worden. 
Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat die Haushaltssatzung und den Haushalts- 
plan mit Anlagen zur Kenntnis genommen. Gegen die darin getroffenen Festsetzungen wurden 
keine kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben. 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.01.2025 bis zur Feststellung des Jahresabschlus- 
ses für das Haushaltsjahr 2025 während der Dienststunden nach vorheriger Terminvereinbarung in der Ge-
schäftsstelle der vhs, Am Markt 9-10, 48282 Emsdetten aus. 
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Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein- 
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ab- 
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 
c) der Verbandsvorsteher hat den Verbandversammlungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der vhs vorher gerügt und dabei die ver- 
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Emsdetten, 30. Januar 2025 

 

gez. Oliver Kellner 
Verbandsvorsteher 

 
 

Kreis Steinfurt 25/2025/168 
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169. Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck zur Kommunal-
wahl in der Gemeinde Saerbeck am 14.09.2025: 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Bürger-meisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Ge-
meinde Saerbeck am 14. September 2025 sowie einer ggf. erforderli-
chen Stichwahl am 28. September 2025 

 
 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) – in der derzeit gültigen Fassung - fordere ich hier-
mit zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen 

 
- für die Wahl des Rates der Gemeinde Saerbeck in den Wahlbezirken und aus den Reservelis-

ten 

- für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Saerbeck  

 
auf.  
 
Wahlvorschläge hierfür sind gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande 
Nordrhein-Westfalen, (KWahlG) – in der derzeit gültigen Fassung 
 

bis spätestens 07.07.2025, 
 

18.00 Uhr (gesetzliche Ausschlussfrist) 
 

beim Wahlleiter der Gemeinde Saerbeck, Ferrières-Str. 11, 48369 Saerbeck einzureichen.  
 
Ich empfehle, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können. 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden. Diese Vordrucke werden im Wahlamt, 
Ferrières-Str. 11, der Gemeinde Saerbeck, während der allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten 
und gemäß Kommunalwahlordnung auf Anforderung bei glaubhaft gemachtem Bedarf kostenlos abge-
geben.  
Für Auskünfte über wahlgesetzliche Bestimmungen steht das Wahlamt der Gemeinde Saerbeck zur 
Verfügung.  
 
Allgemeines  
 
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saerbeck hat am 03.09.2024 das Gebiet der Gemeinde Saerbeck 
in 10 Wahlbezirke eingeteilt. Die Einteilung wurde öffentlich bekannt gemacht. Sie kann beim Wahlamt 
eingesehen werden.  
Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Par-
teien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von 
einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht werden. (§ 15 KWahlG).  
Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, 
wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt 
eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber in 
einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen.  
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger), die in Deutsch-
land wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.  
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Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Ent-
sprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf der Reserveliste und für die Be-
stimmung der Bewerber als Ersatzbewerber.  
Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlbe-
rechtigt ist. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Als Vertre-
ter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur 
Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Die in der Satzung 
der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu 
wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.  
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Be-
schlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des 
Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. Eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der 
Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Ab-
stimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versi-
chern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten 
hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihen-
folge der Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Der 
Wahlleiter ist für die Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er ist Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der 
Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlags (§ 17 KWahlG). 
Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode 
nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im 
Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie ei-
nen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grunds-
ätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für Parteien, 
die die Unterlagen gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Absatz 4 des Parteiengesetzes bis zum 
Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben (s. § 15 Ab-
satz 2 KWahlG). Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 
KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeit-
punkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von 
Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, wird das Innenministerium öffentlich bekannt 
geben.  
 
Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 

a) Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO ein-

gereicht werden. Er muss enthalten: Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wäh-

lergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können 

durch ein Kennwort gekennzeichnet werden; Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des 

Bewerbers; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Absatz 1 und 6 KWahlG sind auch der 

Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der 

sie beschäftigt sind, anzugeben. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von 

der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen 

muss mindestens ein Unterzeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertre-

tenden Vertrauensperson enthalten. 

b) Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk müssen, wenn die Partei oder Wählergruppe in der im 

Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat der 
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Stadt, im Kreistag, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundes-

tag vertreten ist oder wenn es sich um Wahlvorschläge von Einzel- und Selbstbewerbern han-

delt, von mindestens 10 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, 

persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzel-

bewerbern, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz aufgrund eines 

Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerber benannt waren und der Wahlvorschlag 

von ihnen selbst unterzeichnet ist. Es sind amtliche Formblätter zu verwenden. Die Wahlbe-

rechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 

Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 

das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Um-

ständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 

werden. 

c) Im Übrigen verweise ich für das Wahlvorschlagsverfahren auf die §§ 15 bis 20 KWahlG und die 

§§ 24 bis 31 KWahlO.  

 
Wahlvorschläge für Reserveliste 
 
a) Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder Wähler-

gruppe antreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unter-

zeichnet sein. 

b) Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie 

muss enthalten: Name der einreichenden Partei oder Wählergruppe; Familienname, Vornamen, 

Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und Telefon sowie 

Staatsangehörigkeit der Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern 

nach KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 

Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. Die Reserveliste soll ferner Na-

men und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

c) Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber, unbeschadet der Reihen-

folge im Übrigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf einer Reserveliste 

aufgestellten Bewerber sein soll (§ 16 Absatz 2 KWahlG). Ist dieses der Fall, so muss die Re-

serveliste ferner enthalten: den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden Bewerbers; den 

Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der zu erset-

zende Bewerber aufgestellt ist. 

d) Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlpe-

riode nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag oder aufgrund eines 

Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten, so muss die Reserveliste von mindes-

tens 5 Wahlberechtigten des Wahlgebietes persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.  

 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Gemeinde 
Saerbeck 
 
a) Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Grundgesetzes (Parteien), von 

mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von ein-

zelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht werden.  

Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters soll nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO eingereicht werden.  
Er muss enthalten: Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können auch durch ein Kennwort des Wahl-
vorschlagsträgers gekennzeichnet werden; Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, 
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Geburtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des 
Bewerbers.  
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständi-
gen Leitung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner Na-
men und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson hervorge-
hen. 

b) Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlpe-

riode nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag oder aufgrund eines 

Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten oder handelt es sich um Wahlvor-

schläge von Einzel- und Selbstbewerbern, so müssen sie von mindestens 72 Wahlberechtigten 

unterzeichnet sein. Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschla-

gen wird. Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu erbringen. Die 

ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner 

bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahl-

vorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlags-

berechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

c) Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. Es sind jeweils alle Wahlvorschlagsträger zu be-

nennen. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der jeweiligen für das Wahlgebiet zuständi-

gen Leitung aller Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Unterstützungsunterschriften auf 

amtlichen Formblättern sind beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger die Voraus-

setzungen des KWahlG erfüllt. 

d) Bewerberinnen und Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum Bürgermeister oder 

Landrat in mehreren Gemeinden und Kreisen kandidieren. 

e) Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 46 b bis 46 e Kommunalwahlgesetz sowie auf 

die §§ 75 a und 75 b der Kommunalwahlordnung verwiesen. 

 
Besondere Hinweise für Wählergruppen und Einzelbewerber/Einzelbewerberinnen 
(Erklärung nach § 15a KWahlG) 
 

a) Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes 

vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 412) in der jeweils geltenden Fassung zur 
Rechenschaftslegung verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag nach § 15a Absatz 
1 des Gesetzes außerdem die Bescheinigung beizufügen, (nach Anlage 27 
KWahlO) die ihnen der Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 des Wählergruppentranspa-
renzgesetzes über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte über die letzten zwei abgeschlosse-
nen Rechnungsjahre erteilt hat. 

b) Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppen-

transparenzgesetzes verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15a 

Absatz 2 des Gesetzes beizufügen (nach Anlage 27 

KWahlO), aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vorangegangenen 
zwölf Monaten Zuwendungen erhalten haben. 

c) Buchstabe a) dieser besonderen Hinweise nach § 15a KWahlG gilt für Einzelbewerber/Einzel-

bewerberinnen mit der Maßgabe, dass sich die Mitteilungspflichten auf Angaben über Zuwen-

dungen beschränken, die der Einzelbewerber/die Einzelbewerberin zum Zwecke seiner/ihrer 

Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten erhalten hat. 

d) Soweit nach Einreichung der Wahlvorschläge weitere Zuwendungen eingehen, ist 

die Anlage 28 KWahlO durch Wählergruppen bzw. Einzelbewerber/Einzelbewerberinnen nach-
zureichen. 
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  Saerbeck, den 16.04.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Gemeindebehörde 

Gemeinde Saerbeck 

Die Wahlleiterin 

 

 

 

gez. Ines Heilemann  

 

 

 
Kreis Steinfurt 25/2025/169 
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170. Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertretung des Kreises Steinfurt 
und für die Wahl der Landrätin bzw. des Landrates des Kreises Stein-
furt am 14. September 2025 (Aktualisierung) 

 
 
Auf die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertretung des Kreises 
Steinfurt und für die Wahl der Landrätin bzw. des Landrates des Kreises Steinfurt am 14. September 
2025 vom 07.04.2025, öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt des Kreises Steinfurt Nr. 22/2020 
vom 08.04.2025, nehme ich Bezug. Vorliegend handelt es sich um eine aktualisierte Fassung (Ak-
tualisierung in rot). Gestrichen wurden die Hinweise zu Erklärungen und Bescheinigungen der An-
lagen 11a, 11b und 11d zur Einreichung von Wahlvorschlägen. 
 
Gemäß §§ 24 und 75b der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 
592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Februar 2025 (GV. NRW. S. 256) 
fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Kreistages des Kreises Steinfurt 
und für die Wahl der Landrätin bzw. des Landrates des Kreises Steinfurt auf. 
 
Die Wahlvorschläge sind spätestens bis 
 

Montag, 07. Juli 2025 – 18.00 Uhr – 

 
beim Wahlleiter für den Kreis Steinfurt in 48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, - Kreishaus -, Zim-
mer 115b, einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, 
damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben 
werden können. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die beim Wahlleiter für den Kreis 
Steinfurt, 48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, angefordert werden können. Die Vordrucke werden 
kostenlos übersandt oder abgegeben sowie digital zur Verfügung gestellt. Der Kreis Steinfurt unter-
stützt zudem die Nutzung einer Software für die Erstellung der erforderlichen Unterlagen. Bei Bedarf 
kontaktieren Sie bitte das Wahlbüro telefonisch unter der Rufnummer 02551-691021 oder per E-
Mail unter wahlen@kreis-steinfurt.de. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b und 46d Abs. 1 bis 4 des Kommunalwahl-
gesetzes (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW 1998 S. 
454, berichtigt S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. Juli 
2024 (GV. NRW. S. 444) und der §§ 25, 26 und 31 sowie §§ 75a, 75b KWahlO weise ich hin. 
 
 
Insbesondere bitte ich Folgendes zu beachten: 
 
 
1. Allgemeines  
 

1.1. Wahlvorschlagsberechtigte 
Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgeset-
zes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wäh-
lergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
ber), von diesen allerdings keine Reserveliste, eingereicht werden. 
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Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden 
Wahlperiode nicht ununterbrochen im Kreistag des Kreises Steinfurt, im Landtag oder auf-
grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen 
Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat. Dies gilt 
nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2, Abs. 4 des Partei-
engesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß bei der Bundeswahllei-
terin eingereicht haben. Die Nachweispflicht kann zudem auch als erfüllt angesehen wer-
den, wenn die ordnungsgemäße Einreichung der Unterlagen bei der Bundeswahlleiterin erst 
nach der Wahlausschreibung, aber vor dem Ende der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge 
am 07. Juli 2025 erfolgt ist. 
 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 S. 2 KWahlG 
der Bundeswahlleiterin die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeit-
punkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Pro-
gramm von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, hat das Ministerium 
des Innern öffentlich bekannt gemacht (MBI. NRW. 2025 Ausgabe Nr. 10 vom 18.02.2025 
S. 333 ff). 

 
1.2. Bewerberaufstellung  

Als Bewerberin und Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahl-
vorschlag nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahl-
gebiet „Kreis Steinfurt“ hierzu in geheimer Wahl gewählt worden ist. Kommt eine derartige 
Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerberinnen 
und Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

 Die Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung sind ab dem 46. Monat nach 
Beginn der Wahlperiode (d. h. frühestens am 01.08.2024) zu wählen (§ 17 Abs. 4 KWahlG). 

 Hinsichtlich des Aufstellungsverfahrens sind die Vorschriften des KWahlG (§ 17) und der 
KWahlO (§ 26) zu beachten. 

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerberin bzw. des Bewerbers mit 
Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen 
Mitglieder/Vertreter/Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. Hierbei haben die Leiterin bzw. der Leiter der Versammlung und zwei 
von dieser bzw. diesem bestimmte Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer gegenüber dem 
Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber in 
geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung 
an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
berinnen und Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber 
in geheimer Abstimmung erfolgt sind.  

 Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlages. 

 
1.3. Wahlgebiet 

Der Wahlausschuss des Kreises Steinfurt hat das Wahlgebiet Kreis Steinfurt in seiner Sit-
zung am 24.03.2025 in 31 Wahlbezirke eingeteilt (§ 4 KWahlG).  

 
Die Abgrenzung der Wahlbezirke ist im Amtsblatt des Kreises Steinfurt vom 26. März 2025, Nr. 
20/2025, unter lfd. Nr. 130 öffentlich bekannt gemacht worden. 

 
2. Wahlvorschläge für das Amt der Landrätin bzw. des Landrates 
 

2.1. Wählbarkeit 
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Wählbar für das Amt der Landrätin bzw. des Landrates ist jede Person, die am Wahltag 

 Deutsche oder Deutscher im Sinne von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft be-
sitzt und eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, 

 das 23. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie 

 die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes einzutreten. 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
Unionsbürger sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 

 
2.2. Gemeinsame Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge für das Amt der Landrätin bzw. des Landrates können auch von Parteien 
oder Wählergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist die Bewerberin bzw. 
der Bewerber entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten Versamm-
lungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger geheim zu wählen. Die Träger des gemeinsa-
men Wahlvorschlages dürfen keinen anderen als die gemeinsame Bewerberin bzw. den ge-
meinsamen Bewerber wählen und zur Wahl vorschlagen (§ 46d Abs. 3 KWahlG). Für die 
Aufstellung sind die entsprechenden Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes und der 
Kommunalwahlordnung (§ 17 KWahlG; § 26 KWahlO) zu beachten. 

 
2.3. Inhalt 

Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. 
Er muss enthalten: 

 Den Namen und – sofern eine solche verwendet wird – die Kurzbezeichnung der Par-
tei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht, bei gemeinsamen Wahlvor-
schlägen die Namen und ggfs. die Kurzbezeichnungen aller beteiligten Wahlvor-
schlagsträger; andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagsträgers gekennzeichnet werden. 

 Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit der Be-
werberin bzw. des Bewerbers. Bei mehreren Vornamen kann eine Angabe erfolgen, 
unter welchem Vornamen die Bewerberin bzw. der Bewerber auf dem Stimmzettel 
anzugeben ist. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 

2.4. Unterzeichnung 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zu-
ständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 S. 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei Wahlvorschlägen von Einzelbewerberin-
nen und Einzelbewerbern muss die Unterzeichnerin bzw. der Unterzeichner des Wahlvor-
schlages im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 

 
2.5. Unterstützungsunterschriften 

Wahlvorschläge der unter Ziffer 1.1 zweiter Absatz genannten Parteien und Wählergruppen 
müssen außerdem von mindestens 330 Wahlberechtigten des Kreises Steinfurt persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewer-
berinnen und Einzelbewerbern. 
Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, wenn die bisherige Landrätin bzw. der bis-
herige Landrat vorgeschlagen wird.  
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge bedarf es nur, wenn keiner 
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der Wahlvorschlagsträger im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode un-
unterbrochen im Kreistag des Kreises Steinfurt, Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen 
oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten ist (§ 75 b Abs. 
5 KwahlO). 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbrin-
gen. Für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert 
eine Bescheinigung der Heimatkommune nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO bei-
zufügen, dass sie oder er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvor-
schlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die die oder der Wahl-
vorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
Für die Unterstützungsunterschriften ist weiter Folgendes zu beachten: 

 Die Formblätter (Anlage 14c zur KWahlO) werden auf Anforderung vom Wahlleiter 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bei der Anforderung sind der Name und ggfs. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen 
will, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen sämtliche beteiligte Parteien oder Wähler-
gruppen, bei Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Famili-
enname, die Vornamen und Wohnort der vorzuschlagenden Bewerberin bzw. des vor-
zuschlagenden Bewerbers anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der 
Formblätter zu vermerken. 

 Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, 
Vornamen, Geburtsdatum, zur Anschrift (Hauptwohnung) sowie E-Mail und Telefon-
nummer (sofern vorhanden) der Unterzeichnerin bzw. des Unterzeichners sowie der 
Tag der Unterzeichnung sollen von der Unterzeichnerin bzw. von dem Unterzeichner 
persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden. 

 Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist ihre bzw. seine 
Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig, die gleichzeitige Unterzeich-
nung eines Wahlvorschlages für einen Wahlbezirk und eine Reserveliste bleibt unbe-
rührt. 

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch die Bewerberin bzw. den Bewerber 
ist zulässig, wenn diese bzw. dieser im Kreis Steinfurt wahlberechtigt ist. 

 Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach Aufstellung der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig. 

 
2.6. Anlagen 

Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 

 Die Zustimmungserklärung der Bewerberin bzw. des Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 12c zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat die Bewerberin 
bzw. der Bewerber zu versichern, dass sie bzw. er für keine andere Wahl zur Bürger-
meisterin bzw. zum Bürgermeister oder zur Landrätin bzw. zum Landrat kandidiert 
und die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zu-
stimmungserklärung und Versicherung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vo-
raussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages. 

 Eine Bescheinigung der zuständigen Bürgermeisterin bzw. des zuständigen Bürger-
meisters nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO, dass die Bewerberin bzw. 
der Bewerber wählbar ist (Wählbarkeitsbescheinigung); die Bescheinigung kann auch 
nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO erteilt werden. 
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 Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Be-
werberin bzw. des Bewerbers (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt (Anlage 10c KWahlO). 

 
3. Wahlvorschläge für die Kreiswahlbezirke 
 

3.1. Wählbarkeit 
Wählbar ist jede Person, die am Wahltag 

 Deutsche oder Deutscher im Sinne von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft be-
sitzt, 

 das 18. Lebensjahr vollendet hat und 

 seit mindestens drei Monaten ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung, im Kreis Steinfurt hat. 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
Unionsbürger sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 

 
3.2. Zeitpunkt 

 Die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahlbezirke können frühestens nach der öffentli-
chen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke gewählt werden (s. Zif-
fer 1.4 dieser Bekanntmachung). Der Wahlausschuss des Kreises Steinfurt hat in seiner 
Sitzung am 24.03.2025 die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke beschlossen. Auf 
die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt vom 26.03.2025 (Amts-
blatt-Nr. 20/2025) wird hingewiesen. 

 
3.3. Inhalt 

Der Wahlvorschlag für die Wahl im Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 

 den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern können durch ein Kennwort gekennzeichnet werden; 

 Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit der Be-
werberin bzw. des Bewerbers; bei Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die 
Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie be-
schäftigt sind, anzugeben. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
3.4. Unterzeichnung 
 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zu-

ständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei Wahlvorschlägen 
von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern muss mindestens eine Unterzeichnerin 
bzw. ein Unterzeichner ihre bzw. seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

 
3.5. Unterstützungsunterschriften 

Wahlvorschläge der unter Ziffer 1.1 zweiter Absatz genannten Parteien und Wählergruppen 
für einen Wahlbezirk müssen ferner von mindestens 20 Wahlberechtigten des Wahlbezirks 
für den die Kandidatin bzw. der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich un-
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terzeichnet sein. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werbern, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz aufgrund eines 
Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerberin und Einzelbewerber benannt wa-
ren und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist.  
Die Unterstützungsunterschriften sind auf durch den Wahlleiter zur Verfügung gestellten 
amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. Für 
jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine 
Bescheinigung ihrer bzw. seiner Stadt oder Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur 
KWahlO beizufügen, dass sie bzw. er im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. 
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvor-
schlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlags-
berechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
Für die Unterstützungsunterschriften ist weiter Folgendes zu beachten: 

 Die Formblätter (Anlage 14a zur KWahlO) werden auf Anforderungen vom Wahlleiter 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bei der Anforderung sind der Name und ggfs. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen 
will, bei Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familien-
name, Vornamen und Wohnort der vorzuschlagenden Bewerberin bzw. des vorzu-
schlagenden Bewerbers anzugeben. Der Wahlleiter vermerkt diese Angaben im 
Kopf der Formblätter. 

 Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familienna-
men, Vornamen, Geburtsdatum, zur Anschrift (Hauptwohnung) sowie E-Mail-Ad-
resse und Telefonnummer (sofern vorhanden) der Unterzeichnerin bzw. des Unter-
zeichners sowie der Tag der Unterzeichnung sollen von der Unterzeichnerin bzw. 
vom Unterzeichner persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden. 

 Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag der-
selben Art (einen Wahlvorschlag für die Wahl der Landrätin bzw. des Landrates; ei-
nen Wahlvorschlag für die direkte Wahl im Kreiswahlbezirk und nur eine Reserve-
liste) unterzeichnen. Hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist ihre 
oder seine Unterschrift auf allen weiteren (späteren) Wahlvorschlägen ungültig. 

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch die Bewerberin oder den Bewerber 
ist zulässig.  

 Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach Aufstellung der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

 
3.6. Anlagen 

Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 

 Die Zustimmungserklärung der Bewerberin bzw. des Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 12a zur KWahlO mit der Versicherung, dass die Person für keinen anderen 
Wahlvorschlag in einem Wahlbezirk die Zustimmung zur Benennung als Bewerberin 
bzw. Bewerber gegeben hat; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach 
dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße 
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vorausset-
zung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages. 

 Eine Wählbarkeitsbescheinigung der zuständigen Bürgermeisterin bzw. des zuständigen 
Bürgermeisters nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt wer-
den. 

 Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Nieder-
schrift nach dem Muster der Anlage 9a zur KWahlO über die Versammlung der Partei 



399 
 

oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber mit den Versiche-
rungen an Eides statt (Anlage 10 a zur KWahlO); ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit 
eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt einem ande-
ren Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist. 

 Gegebenenfalls (s. Ziffer 1.1 zweiter Absatz dieser Bekanntmachung) der Nachweis ei-
nes nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstandes, die Satzung und das 
Programm. 

 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 

4.1. Wählbarkeit 
Wählbar ist jede Person, die am Wahltag 

 Deutsche oder Deutscher im Sinne von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft be-
sitzt, 

 das 18. Lebensjahr vollendet hat und 

 seit mindestens drei Monaten ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung, im Kreis Steinfurt hat. 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
Für die Reserveliste können nur Bewerberinnen und Bewerber benannt werden, die für eine 
Partei oder Wählergruppe auftreten.  
Unionsbürger sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 

 
4.2. Zeitpunkt 

 Die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber für die Reserveliste kann frühestens ab dem 
46. Monat nach Beginn der Wahlperiode (01.08.2024) erfolgen. 

 
4.3. Inhalt 

Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie 
muss enthalten: 
 den Namen und ggfs. die Kurzbezeichnung der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 

die die Reserveliste einreicht. 
 Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse 

und Telefon sowie Staatsangehörigkeit der Bewerberinnen und Bewerber in erkennbarer 
Reihenfolge; bei Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde 
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften sowie Telefon und E-Mail-Adresse der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass eine Bewerberin bzw. ein Bewerber, 
unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerberin bzw. Ersatzbewerber für eine 
bzw. einen im Wahlbezirk oder für eine bzw. einen auf einer Reserveliste aufgestellte Be-
werberin bzw. aufgestellten Bewerber sein soll (§ 16 Abs. 2 KWahlG). In diesem Fall muss 
die Reserveliste ferner enthalten: 
 den Familien- und Vornamen der zu ersetzenden Bewerberin bzw. des zu ersetzenden 

Bewerbers 
 den Wahlbezirk und die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der die zu 

ersetzende Bewerberin bzw. der zu ersetzende Bewerber aufgestellt ist. 
 

4.4. Unterzeichnung 
Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet Kreis Steinfurt zuständigen Leitung un-
terzeichnet sein. 
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4.5. Unterstützungsunterschriften 

Reservelisten der unter Nr. 1.1 zweiter Absatz genannten Parteien und Wählergruppen 
müssen außerdem von mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlgebietes Kreis Steinfurt 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet. 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur 
KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggfs. die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 3.5 
entsprechend. 

 
4.6. Anlagen 

Ziffer 3.6 gilt mit folgenden Maßgaben entsprechend: 

 Die Zustimmungserklärungen der Bewerberinnen und Bewerber sind auf der Reserve-
liste nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO oder einzeln nach dem Muster der 
Anlage 12b zu KWahlO abzugeben. 

 Einer Wählbarkeitsbescheinigung bedarf es nicht, soweit Bewerberinnen und Bewerber 
gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung für diesen Wahl-
vorschlag vorliegt oder beigebracht wird. 

 
5. Hinweise für Wählergruppen und Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber (nach 

§ 15a KWahlG) 
 

5.1 Wählergruppen mit Rechenschaftslegungspflicht  
Wählergruppen, die gem. § 2 Abs. 1 Wählergruppentransparenzgesetz einer Pflicht zur Re-
chenschaftslegung unterliegen, können einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie ihm 
die Bescheinigungen beifügen, die der Präsident des Landtags ihnen gem. § 4 Abs. 2 Wäh-
lergruppentransparenzgesetz über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte für die letzten 
zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat.  

 
5.2 Wählergruppen ohne Rechenschaftslegungspflicht 

Wählergruppen, die keiner Pflicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Abs. 1 Wählergruppen-
transparenzgesetz unterliegen, können einen Wahlvorschlag nur mit der Erklärung einrei-
chen, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vorangehenden zwölf Monaten Zuwendun-
gen erhalten haben.  
 

5.3 Mitteilungspflicht von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern 
Ziffer 5.2 gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern mit der Maßgabe entsprechend, 
dass sich die Mitteilungspflichten auf Angaben über Zuwendungen beschränken, die sie zum 
Zwecke ihrer Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten erhalten haben. 

 
5.4 Anlagen 

Die Bescheinigungen und Erklärungen nach Ziffer 5.1 bis 5.3 sind mit der Anlage 27 zur 
KWahlO einzureichen. 
 

5.5 Zuwendungen nach Einreichung der Wahlvorschläge 
Soweit Wählergruppen oder Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber nach Einreichung der 
Wahlvorschläge weitere Zuwendungen erhalten, sind diese mit der Anlage 28 zur KWahlO 
nachzureichen. 
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Für weitere Auskünfte steht das Wahlbüro des Kreises Steinfurt gerne zur Verfügung. Es ist telefo-
nisch unter der Rufnummer 02551/69-1021, bzw. per E-Mail unter wahlen@kreis-steinfurt.de er-
reichbar. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage des Kreises Steinfurt 
(https://www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Politik/Wahlen/)  
 
 
Steinfurt, 23.04.2025      Der Wahlleiter 
         für den Kreis Steinfurt 
         gez. Peter Freitag 
         (Kreisdirektor) 

 
 

Kreis Steinfurt 25/2025/170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171. Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung einer öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Altenberge und der 
Stadt Rheine zur Sicherstellung der Wasserrettung bzw. Wasserber-
gung durch die Freiwillige Feuerwehr Rheine auf dem Gebiet Alten-
berge 

 
 
Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Altenberge und 
der Stadt Rheine zur Sicherstellung der Wasserrettung bzw. –bergung durch die Freiwillige 
Feuerwehr Rheine auf dem Gemeindegebiet Altenberge habe ich mit Verfügung vom 
24.04.2025 gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsar-
beit (GkG NRW) genehmigt. 
Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW öf-
fentlich bekannt gemacht. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am 29.04.2025 in Kraft. 
 
 

mailto:wahlen@kreis-steinfurt.de
https://www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Politik/Wahlen/
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Steinfurt, 28.04.2025      Kreis Steinfurt  
         Der Landrat 
         Im Auftrag 
         gez. Stüker 
 
 

Kreis Steinfurt 25/2025/171 


